
Vertrag mit dem Externen Verkehrsleiter 

In dem Vertrag mit dem externen Verkehrsleiter müssen die tatsächlich und dauerhaft 
durchzuführenden Aufgaben sowie die Verantwortlichkeiten als Verkehrsleiter genau 
geregelt werden, da die Verordnung hierzu Vorgaben macht. Zu den zu regelnden Aufgaben 
zählen insbesondere die Verpflichtungen nach Artikel 4 Absatz 2 lit. b) VO (EG) Nr. 1071/09  
Es empfiehlt sich, auch seine Interessenwahrungspflicht gegenüber dem Unternehmen und 
eine Klausel zum Konkurrenzschutz in den Vertrag aufzunehmen. Bedenken Sie, dass  ein 
externer Verkehrsleiter die Verkehrstätigkeiten von höchstens vier Unternehmen mit einer 
Flotte von zusammengenommen! höchstens 50 Fahrzeugen leiten darf. 

Auch dieser externe Verkehrsleiter muss dann gegenüber den zuständigen Behörden 
benannt werden, sofern dies nicht bereits im Erlaubnisverfahren passiert.  

 


